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Prozessbevollmächtigte :

Abschrift

Amtsgericht Paderborn

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

Rechtsanwälte

Bahnhofstr.28,

gegen

Verkündet am 14.1 1 .201 4

Baier, J ustizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Klägerin,

Rüter u. Heppner,

45525 Hattingen,

1.

2. die Allianz Versicherung Wd, vertr. d.d.Vorstandsvors. Dr. Alexander Vollert,

Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt,

Beklagten,

Prozessbevollmächtigte:

hat das Amtsgericht Paderborn

auf die mündliche Verhandlung vom 14.11.2014

durch die Richterin am Amtsgericht Winkler

für Recht erkannt:

Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin als Gesamtschuldner 1.534,91 Euro

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus

3.658,04 Euro für die Zeit vom 1 0.04.2014 bis zum 30.06.2014 und aus 1.534,91

Euro seit dem 01 .07 .2014 sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von

78,89 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen
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Basiszinssatz aus 413,64 Euro für die Zeit vom 10.04.2013 bis zum 30.06.2014 und
aus 78,89 Euro seit dem 01 .07.2014 zu zahlen.,

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 13 % und die Beklagten tragen

als Gesamtschuldner 87 %.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin allerdings nur gegen

Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages. Die

Klägerin darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 1 10 o/o

des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

Tatbestand:

Der Kläger begehrt von den Beklagten Schadensersatz auf Grund eines

Verkehrsunfalles, der sich am 10.12.2013 auf dem Parkplatz des Einkaufs-Centers

Südring-Center in Paderborn ereignet hat.

Die Klägerin ist Halterin und Eigentümerin des Fahrzeugs Opel Corsa mit dem

amtlichen Kennzeichen , der am 10J22013 von ihrer Tochter gefahren

wurde. Diese musste auf der Suche nach einem Parkplatz anhalten, weil vor ihr

mit dem bei der Beklagten zu 2) haftpflichtversicherten Pkw des

Beklagten zu 1) mit dem amtlichen Kennzeichen in Begriff war, links in

eine Parkbox hereinzufahren. fuhr dabei rückwärts frontal

in den Pkw der Klägerin.

Die Klägerin ließ ihr Fahrzeug im Mär22014 von der Fa.

reparieren. Ausweislich der Rechnung vom 20.03 .2014 der F;
wurden für die Reparatur 3.541,04 Euro berechnet,

wobei sich das Fahrzeug in der Zeit vom 10.03.2014 bis zum 20.03.2014 in der

Werkstatt befand. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Rechnung vom

20.03.2014 Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 25.03.2014 forderte die Klägerin die Beklagte zu 2) auf ,

Reparaturkosten in Höhe von 3.541,04 Euro, Nutzungsausfall für 11 Tage ä 29,00

Euro in Höhe von 319,00 Euro und eine allgemeine Unkostenpauschale in Höhe von

25,00 Euro zu zahlen.
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Mit Schreiben vom 08.04.2014 teilte die Beklagte zu 2) mit, dass die

Reparaturrechnung in Prüfung sei.

Mit Schreiben vom 13.05.2014 setzte die Klägerin zum Ausgleich des Schadens eine
Frist bis zum 23.05.2014.

Die Beklagte zu 2) teilte daraufhin mit, dass der Vorgang derzeit noch geprüft werde.

Mit der Klageschrift vom 26.06 2014, die am 27 .06.2014 bei Gericht eingegangen ist,

begehrt die Klägerin Schadensersatz in Höhe von 3.885,04 Euro.

Am 30.06.2014 zahlte die Beklagte zu 2) an die Klägerin Reparaturkosten in Höhe

von 2.052,13 Euro, Nutzungsausfall für zwei Tage zu je 23,00 Euro in Höhe von

46,00 Euro und eine allgemeine Unkostenpauschale in Höhe von 25,00 Euro,

insgesamt 2.123,1 3 Euro.

Die Klägerin stellte ihren Antrag im Schriftsatz vom 04.07 .2014 noch vor

Klagezustellung um.

Die Klägerin behauptet, die Reparaturkosten seien nicht übersetzt, eine

Beilackierung der Kotflügel und A-Säulen sei zur Vermeidung von

Farbtonabweichungen erforderlich gewesen. Die Reparaturdauer habe tatsäch lich elf

Tage betragen.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagten als.Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie 3.885,04 Euro

abzüglich gezahlter 2.123,13 Euro = 1.761,91 Euro nebst Zinsen in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem

10.04.2014 zu zahlen, sowie an die Klägerin vorgerichtliche

Rechtsanwaltskosten in Höhe von 413,64 Euro abzüglich gezahlter 334,75

Euro = 78,89 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 10.04.2014 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagten behaupten, unfallbedingt seien lediglich Reparaturkosten in Höhe von
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2.052,13 Euro brutto erforderlich. lnsbesondlre sei die geltend gemachte

Beilackierung der Kotflügel und der A-Säule technisch nicht erforderlich gewesen, da

diese Teile nicht eine Fläche bilden würden. Hinsichtlich der Reparaturdauer

behaupten die Beklagten, dass diese lediglich zwei Tage betrage.

Es wurde Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen . Wegen des

Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf das Protokoll der

mündlichen Verhandlung vom 14.1 1 .2014.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist überwiegend begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von weiteren

1.534,91 Euro aus SS 7, 17 StVG, 115 WG, 426,249 BGB.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklagten den Schaden der Klägerin

zu 100 % zu erstatten haben. Der Klägerin ist daher Schadensersatz in Höhe von

insgesamt 3.658,04 Euro zu leisten, wovon die Beklagten bereits 2.123,13 Euro

gezahlt haben.

Die Reparaturkosten in Höhe von 3.541,14 Euro sind der Klägerin vollständig zu

erstatten. Sämtliche abgerechneten Arbeiten waren zur Beseitigung des Schadens

erforderlich, insbesondere auch die Beilackierung der Kotflügel und der A-Säule.

Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts

fest. Der Zeuge hat dazu erklärt, dass der Farbton der erneuerten Teile

ohne Farbtonangleichung nicht passe. Er habe diese Erfahrung gemacht. Es sei so,

dass die Motorhaube und der Stoßfänger vor Ort lackiert worden seien. Diese

würden im Rohzustand geliefert. Für die Farbe Silber von Opel gebe es mehrere

Farbkarten und man müsse schauen, welche der Farbe am nächsten komme. Wenn

keine passende Farbe dabei sei, müsse eine Farbtonangleichung an den

angrenzenden Teilen vorgenommen werden. Es sei lediglich in 1 o/o der Fälle so,

dass der Ton ohne Angleichung passe. Auf den angrenzenden Teilen lasse man die

Lackierung dann auslaufen, damit der Farbton gleich aussehe. Der Zeuge ist

glaubwürdig. Er hat den Reparaturvorgang nachvollziehbar geschildert und die

technischen Details verständlich erklärt. Es erscheint plausibel, dass sich der Farbton
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an einem 10 Jahre alten Auto verändert hat und daher beieiner Reparatur eine

Angleichung erfolgen muss. lm Ergebnis steht damit fest, dass die in der Rechnung
vom 20.03 .2014 abgerechneten Leistungen für die Reparatur und lnstandsetzung

des klägerischen Fahrzeugs erforderlich waren.

Die Klägerin hat zudem einen Anspruch auf Zahlung einer

Nutzungsausfallentschädigung für vier Tage in Höhe von jeweils 23,00 Euro. Dabei

ist zu berücksichtigen, dass die Beklagten bereits eine

Nutzungsausfallentschädigung für zwei Tage ä 23,00 Euro erstattet haben. lnsofern

ist diesbezüglich noch ein Betrag von 46,00 Euro zu zahlen. Dass die Klägerin das

Fahrzeug elf Tage nicht nutzen konnte, hat sie nicht bewiesen. Nach der Aussage

des Zeugen hat die Reparatur zwar länger gedauert. Der Zeuge

hat dazu erklärt, dass dies daran gelegen habe, dass die Motorhaube

nicht lieferbar gewesen sei. Die Reparatur hätte ansonsten drei bis vier Tage

gedauert. ln zwei Tagen hätte die Reparatur unmöglich vorgenommen werden

können. Die Teile müssten zunächst angeliefert werden und normalerweise würden

sie einen Tag später lackiert. Zudem müsse das Auto zunächst zerlegt werden, dann

werde es lackiert und dann werde es wieder zusammengebaut. Nach der

glaubwürdigen Aussage des Zeugen steht damit fest, dass die Reparatur bei einem

normalen Verlauf ohne Lieferschwierigkeiten vier Tage gedauert hätte. Für diesen

Zeitraum erhält d ie Klägerin eine Nutzungsa usfallentschädigung.

Ein darüber hinaus gehender Anspruch besteht indessen nicht, Zwar fällt es nicht in

den Risikobereich der Klägerin, dass die Motorhaube nicht lieferbar war und sich die

Reparatur aus diesem Grund verzögert hat. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass

das Fahrzeug fahrbereit war und die Klägerin drei Monate bis zur Reparatur gewartet

hat. lnsofern hätte die Klägerin das Fahrzeug auch noch weiter nutzen können, bis

die Motorhabe geliefert worden ist. Daher steht ihr keine weitere

N utzungsausfall-Entschädigung zu.

Pro Tag sind 23,00 Euro zu erstatten. Diesen Betrag schätzt das Gericht gem. S 287

ZPO unter Hinzuziehung der Tabelle von Sanden/Danner/Küppersbusch. Danach ist

füreinen Opel Corsa, der 10 Jahre alt ist, ein Betrag von 23,00 Euro anzusetzen.

Aus welchem Grund vorliegend 29,00 Euro pro Tag zu erstatten sein sollen, hat die

Klägerin nicht näher dargelegt Für die Einstufung in eine höhere Gruppe bestehen

auch aus anderen Gründen keine Anhaltspunkte.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus SS 286, 288 BGB.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 92ZPO.
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Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf gg 708 Nr. 11 , 711 ,

713 ZPO

Rechts behelfsbelehrung :

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch

dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,

a) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

b) wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Paderborn, Am Bogen 2-4, 33098

Paderborn, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des

Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen

dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.

Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht

Paderborn zu begründen.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Paderborn durch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die

Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen U rteils vorgelegt werden.

Winkler

Beglaubigt

t,--l "'l)tL('"
Fornefeld 

i

Justizhauptsekretärin , , ,.l


